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Bearbeiter: Frau Gödde
Telefon: 039263 985850

o Eiltl 0 wie besprochen
Mit der Bitte um 0 Gegenzeldlnung und Rückgabe 0 Antwort

Stellungnahme Änderung Kostenbeitragssatzung

Sehr geehrte Frau Fasel,

o Kenntnlsnahme/fOr Ihre Unteriagen

4-5-6
5-6-7-8-9-10.

gegenwärtig werden die Stellungnahmen der Kuratorien der Kita "Gänseblümchen", Kita "Sonnenkäferland"
und der Kita "Hakelspatzen" vorbereitet.

Beigefügt die Stellungnahme der Lebenshilfe Bördeland g. GmbH als EInrichtungsträger.

Staffelungen Hort
Die möglichen Staffelungen für den Hort gehen über den gesetzlichen Rahmen hinaus. Hier wird die
Wahlmöglichkeit der Eltern erhöht. Im KInderförderungsgesetz sind ab 01.0B.2019 nur folgende Staffelungen
vorgesehen:
Hort während der Schulzeit:
Hort während der Ferienzeit:

Für eine reine Ferienbetreuung werden wir auch künftig keine Betreuungsverträge abschließen.

Die 2. und 3. Stunde während der SChulzeit würden wir nach Erlass der Kostenbeitragssatzung
anbieten können.

Vertragsänderungen
Während Eltern nun mehr WahlmöglIchkeiten haben als bisher, stellt uns dies organisatorisch vor
Schwierigkeiten. Von den Betreuungsverträgen hängen auch die Personalausstattung und somit die
Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen direkt ab. Somit sehen wir die Notwendigkeit, unbedingt die
Wahlmöglichkeit als Jahresvertrag für das Schuljahr vorzunehmen (siehe 93 Abs. 7 KiFöG). Der Gesetzgeber
geht ebenfalls von Jahresverträgen aus, welche der Personalplanung zugrunde gelegt werden sollen. Eine
höhere FlexibiJisierung verschlechtert die Rahmenbedingungen für eine gute pädagogische Arbeit Im Hort
gravierend.,
Erweiterter Rechtsanspruch
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Bisher Ist völlig unklar, wie das Verfahren vom salzlandkreis als öffentlicher Träger der Jugendhilfe im Detail
geregelt wird. Somit Ist der Rechtsanspruch für alle Eltern, die den Kostenbeitrag ganz oder teilweise nicht
selbst tragen können, derzeit auf B Stunden (auch im Ferienhort) begrenzt. Diese Frage steht zwar nicht Im
Mittelpunkt der Kostenbeitragssatzung, hat jedoch ebenfalls Auswirkungen auf die Familien und
Kindertagesstätten.

Für evtl. Fragen stehe ich gern zur Verfügung.
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